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Berufsfischerei: Betäuben und Töten
von Fischen aus Berufsfischergeräten sowie von Krebsen

- In Ausübung der Aufsichtsfunktion des EAFU (Art.21 Abs. 2 BGF) und der Regelungs-
kompetenz des BVET im Bereich der Betäubungs- und Tötungsmethoden (Ad. 179
TSchV):

- zur Klärung der Rechtslage betreffend das unverzügliche Töten von gefangenen Fischen
(Art. 100 TSchV), das Beiäuben der Fische vor dem Töton (Art. 178 TSchV), die möglichst
rasche Entblutung (auch gewährleistet durch Ausnehmen) nach der Betäubung (Art. 187
TSchV) und die bis zum Töten anhaitende Betäubung (Art. 187 TSchV);

- aufgrund der Feststellung, dass die Betäubungsmethoden ,,Genickbruch" und 'Schlag auf
den Kopf'bei professioneller Handhabung zu einer bis zum Tod anhaltenden Betäubung
führen und dass ein Teil der Fische beim Bergen der Netze bereits tot istl

- in Berücksichtigung der Arbeitsabläufe beim Fischfang durch die Berufsfischerei;

wird den Berufsfischer/innen sowie den kantonälen Fischereifachstellen folgende Interpreta.
tion der rechtlichen Vo6chaiften betreffend Betaubung und Tötung von Fischen aus
Berufsfischergeräten sowie von Krebsen mitgeteiltl

A. Betäuben von Fischen sowie Töten durch Entblutung respektive Ausnehmen

A'1. Mit Berufsfischergeräten gefangene Fische, die tot angelandet oder beim Bergen der
Fische mittels Genickbruch oder Schlag aufden Kopf sofort und mit anhaltender Wir-
kung betäubtwurden, erfüllen die Vorschriften der Betäubung (Art. 178ISchV). l\,,lit
dem Töten (Entbluten resp. Ausnehmen nach Art. 187 TSchV) kann bi6 zur Rückkehr
in den Betrieb zugewartet werden. wenn vor der Rückkehr der Beläubungszustand
der Fische überprüft wird und Fische mit ungenügender Betäubung nachbetäubt wer
oen,

42. Für die mit Punkt Al nicht abgedeckten Fälle (2.8. grosse Fische derArten Hecht,
Seeforelle, Wels) gelten die normalen Prozeduren für den Fang von Fischen: sofor-
tiges Betäuben und Töten durch Entbluten oder Ausnehmen.

A3. Abgrenzung gegenüber der Situation "Massenfang und 'widrige Witterungsverhält-
nisse": Bei Massenfang und widrigen Witterungsverhältnissen (Art. 5b Abs. 1 Bst. b
VBGF) entfällt für die Berufsfischerei die micht für das sofortige Betäuben und Töten
der Fische; diese Pnicht gilt erst nach der Rückkehr in den Betrieb.

A4. Abgrenzung gegenüber Angelfischerei: Für die Ang€lfischerei gelten die unter Punkt 1
aufgeführten Bemerkungen zum vezögerten Enlbluten oder Ausnehmen nicht.

B. Töten von Krebsen

81. Krebse fallen gemäss Art. 178 TSchV nicht unter die Betäubungspflicht, weshalb beim
Töten nicht zwischen einer Phase der Beläubung und einea anschliessenden Phase
des Tötens untercchieden werden muss. Entsprechend sind die beiden in Art. 184
Abs. 1 Bst. j TSchV für Krebse festgelegten Betäubungsmethoden (Elektrizität und
mechanische Zerstörung des Gehirns) rechtlich nicht bindend.

82. Als Tötungsmethoden können weiterhin siedendes Wasser (mind. 10 Teile siedendes
Wasser aufeinen Teil Krebse) oder starkes Abkühlen (die Krebse werden in den Tief-
gefrierraum gestellt) verwendet werden.

TießchuElnio 1:Entbluten + Krebss


